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RS OGH 1958/2/19 1Ob566/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1958

Norm

ZPO §393

Rechtssatz

Zwischenurteil über den Grund des Anspruches: Da für den dem Bestandgeber obliegenden Aufwand andere

Voraussetzungen gelten, als für einen solchen, der ihm nicht obliegt fällt auch die Beantwortung des Vorliegens dieser

Voraussetzungen in jenen Bereich, der den Grund des Anspruches betrifft.
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